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V e r o r d n u n g 

 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Barmbek-Nord 14  

 

Vom ...  

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 

(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722, 1731), in Verbindung mit § 3 

Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. Novem-

ber 1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 13. Februar 2015 (HmbGVBl. S. 39), § 81 Absatz 1 

Nummer 2 der Hamburgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. S. 525, 563), zuletzt ge-

ändert am 17. Februar 2016 (HmbGVBl. S. 63), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur 

Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010 (HmbGVBI. S. 350, 402), zuletzt geändert 

am 13. Mai 2014 (HmbGVBl. S. 167), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnatur-

schutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 

2258, 2348) sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau in der Fassung vom 

08. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 5. April 2013 (HmbGVBl. S. 142, 147) wird ver-

ordnet: 

 
§ 1 

(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Barmbek-Nord 14 für den Geltungsbereich zwischen der 

Bramfelder Straße, Drosselstraße, Steilshooper Straße und Wachtelstraße (Bezirk Hamburg-

Nord, Ortsteil 426) wird festgestellt. 

 Das Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

Drosselstraße – Steilshooper Straße – Nordgrenze des Flurstücks 1986, West- und Südgrenzen 

des Flurstücks 6456, Südwestgrenze des Flurstücks 6455, über das Flurstück 6455, Ostgrenze 

des Flurstücks 6455, Nordost- und Ostgrenze des Flurstücks 6456, Ostgrenze des Flurstücks 

1986 – Nord- und Ostgrenze des Flurstücks 5237, über das Flurstück 5237 der Gemarkung 

Barmbek. 

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die ihm beigegebene 

Begründung werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt. 
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(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim örtlich zuständigen Bezirksamt 

während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke 

beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostenerstattung erworben werden. 

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetzbuchs aufgehoben, weil das 

mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der 

nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimmten Frist durchgeführt wurde, 

oder weil der Träger des Vorhabens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des 

Baugesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 

Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans innerhalb der genannten Frist 

gefährdet ist, können vom Vorhabenträger keine Ansprüche bei Aufhebung des Plans 

geltend gemacht werden. Wird diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1 genann-

ten Gründen aufgehoben, kann unter den in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs be-

zeichneten Voraussetzungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädigungsbe-

rechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 

der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschä-

digungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalen-

derjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vermö-

gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

3. Unbeachtlich werden 

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-

chennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwä-

gungsvorgangs, 

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter 

Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 

sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs 

beachtlich sind.  
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§ 2 

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans gelten nachstehende Vorschriften: 

1. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchfüh-

rung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

2. Im allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 4 Absatz 3 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 11. Juni 

2013 (BGBl. I S. 1548, 1551), ausgeschlossen. 

3. Oberhalb der festgesetzten Vollgeschosse sind weitere Geschosse unzulässig. 

4. Eine Überschreitung der Baugrenzen kann für Vordächer, Balkone und Erker bis zu einer Tiefe 

von 2 m und für Terrassen bis zu einer Tiefe von 3,50 m ausnahmsweise zugelassen werden, 

hiervon ausgenommen sind die Bereiche im Kronen- und Wurzelbereich zu erhaltender Bäume. 

Balkone und Erker im Bereich von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind unzulässig. 

5. Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen sowie in 

Untergeschossen befindliche Abstellräume, Technikräume und Versorgungsräume sind auch 

außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

6. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,5 

für Tiefgaragen und ihre Zufahrten, andere unterirdische Räume sowie Wege und die erforderli-

chen Nebenanlagen nach § 14 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig.  

7. Im allgemeinen Wohngebiet sind bei den mit „(A)“ bezeichneten Fassaden Schlafräume zur 

lärmabgewandten Gebäudeseite zu orientieren. Wohn-Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen 

und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Wird an Gebäudeseiten ein Pegel von 

70 dB(A) am Tag erreicht oder überschritten, sind vor den Fenstern der zu dieser Gebäudeseite 

orientierten Wohnräume bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von verglasten Vorbauten 

(zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.  

8. Im allgemeinen Wohngebiet ist bei den mit „(A)“ bezeichneten Fassaden für den Außenbereich 

einer Wohnung entweder durch Orientierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch 

bauliche Schallschutzmaßnahmen wie verglaste Vorbauten (z.B. verglaste Loggien, Wintergär-

ten) mit teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen insge-

samt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zu-

gehörigen Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird. 

9. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg, einen all-

gemein zugänglichen Weg anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen von dem 

festgesetzten Gehrecht sind zulässig. 
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10. Auf den privaten Grundstücksflächen sind Gehwege sowie Feuerwehrzufahrten und –aufstell-

flächen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.  

11. Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Absenkung des vegetationsver-

fügbaren Grundwasserspiegels führen, wie zum Beispiel Drainagen, sind unzulässig. 

12. Für die zu erhaltenden Bäume sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Geländeauf-

höhungen oder Abgrabungen sind im Kronenbereich festgesetzter Bäume unzulässig. 

13. Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens 7 Bäume an geeigneter Stelle auf dem Grundstück 

zu pflanzen.  

14. Für festgesetzte Baum-, Strauch- und Heckenpflanzungen sind standortgerechte, einheimische 

Laubgehölze zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. Anzupflanzende Bäume müssen einen 

Stammumfang von mindestens 20 cm in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen aufweisen. 

Als Strauch- und Heckenpflanzen sind mindestens zweimal verpflanzte Gehölze, Höhe 125 bis 

150 cm, zu verwenden.  

15. Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen sind mit einem mindestens 50 cm starken durchwur-

zelbaren Substrataufbau zu versehen und zu begrünen. Für anzupflanzende Bäume auf Tiefga-

ragen muss die Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrataufbaus mindestens 1 m sowie für 

Sträucher und Hecken mindestens 0,80 m betragen. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine of-

fene Vegetationsfläche von mindestens 12 m2 je Baum anzulegen und zu begrünen. 

16. Im allgemeinen Wohngebiet sind die Dachflächen mit einem mindestens 8 cm starken durchwur-

zelbaren Substrataufbau zu versehen und mindestens extensiv zu begrünen. Von einer Begrü-

nung kann in den Bereichen abgesehen werden, die der Belichtung, der Be- und Entlüftung oder 

der Aufnahme von technischen Anlagen (z.B. Klimatechnik, Anlagen zur Nutzung von Solarener-

gie) dienen. Technische Aufbauten (zum Beispiel Haustechnik, Solaranlagen) sind bis zu einer 

Höhe von 1,5 m zulässig. 

§ 3 

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebauungspläne aufgehoben. 


